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Die Bildungskarte schafft Bildungschancen, 
aber noch nicht unbedingt mehr Bildung
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Ein hohes Bildungsniveau ist unver-

zichtbar für dauerhaften Wohlstand in 

Deutschland.

Unsere weltweit verflochtene Volkswirt-

schaft hat ein hohes Wohlstandsniveau er-

reicht. Hohe Einkommen und Lebensstan-

dard auch in Zukunft zu halten, gelingt 

nur, wenn die Produktivität auch künftig 

wachsen wird. Dazu braucht es mehr denn 

je ein hohes Bildungsniveau breiter Bevöl-

kerungskreise. In einer Parallelstrategie 

müssen hierzu einerseits verfügbare, aber 

bisher ungenutzte Potenziale gehoben wer-

den. Andererseits gilt es, der heranwach-

senden Generation, die den Wohlstand der 

Zukunft erwirtschaften muss, eine gute Bil-

dungsgrundlage zu verschaffen.

Bildung ist nicht nur für den Einzelnen gut, 

sondern für die Gesellschaft als Ganzes.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit 

seinem Urteil vom 9. Februar 2010 zur 

Neugestaltung der Hartz IV-Regelsätze in 

der Grundsicherung eine wichtige gesell-

schaftliche Richtungsentscheidung darü-

ber gefällt, was Lebensqualität in Deutsch-

land im Jahr 2010 bedeutet. Neben der 

materiellen Sicherung der Lebensgrundla-

gen hat das Gericht Kindern und Jugend-

lichen aus Bedarfs-Gemeinschaften einen 

Anspruch auf Bildungsförderung und so-

ziale Teilhabe zuerkannt. Lebensqualität 

ist eben mehr als Konsummöglichkeiten: 

Glück entsteht durch gesellschaftliche In-

tegration, durch kulturelle und soziale Teil-

habe, durch Gesundheit und Selbstentfal-

tung im Beruf. Für vieles davon ist Bildung 

der Schlüssel. Bildung bedeutet, den Zu-

sammenhang der Dinge zu verstehen und 

sich deshalb in der Welt besser zurecht-

zufinden. Daher verfügen gebildete Men-

schen auch über mehr Selbstwirksamkeit 

– die Erfahrung, ihr Leben selbst aktiv steu-

ern und die Folgen ihres Handelns kon-

trollieren zu können. Das Gegenstück zu 

Selbstwirksamkeit ist Statusfatalismus, 

dem eine negative Energie mit Eigendyna-

mik innewohnt, die die Gesellschaft spal-

ten kann. Bildung ist daher nicht nur für 

den Einzelnen gut, sondern für die Gesell-

schaft als Ganzes: Bildung hat eine enorme 

Sozialisationsfunktion. Gebildete Men-

schen sind in der Regel gesünder, lösen 

Konflikte friedlicher und setzen mit ihrer 

Produktivität Kräfte für Wachstum und Be-

schäftigung frei. Aber sind die gewaltigen 

positiven sozialen Effekte von Bildung eine 

ausreichende Rechtfertigung dafür, Bil-

dungsprozesse staatlich zu organisieren? 

Es spricht viel dafür, einen gewissen Stan-

dard an Allgemeinbildung, der auch ein 

Mindestmaß an kultureller und sozialer 

Teilhabe umfassen muss, als staatliche 

Aufgabe zu formulieren und aus öffentli-

chen Mitteln zu finanzieren.

Was geschähe, wenn Bildungsprozesse 

vollends Privaten überantwortet würden? 

Die hiermit verbundenen Konsequenzen 

lassen sich in zwei Gruppen einteilen – Pro-

bleme in Verbindung mit einer mangeln-

den Investitionsbereitschaft einerseits und 

mangelnder Investitionsfähigkeit anderer-

seits. Private entscheiden sich für eine In-

vestition, wenn die zu erwartenden künfti-

gen Erträge hieraus den sicheren heutigen 

Aufwand zumindest ausgleichen. Je höher 

die Erträge bei gegebenem Aufwand aus-
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fallen, desto höher ist die Investitionsbe-

reitschaft. Dies setzt voraus, dass die Er-

träge individuell zurechenbar sind. 

Der Nutzen daraus, Menschen zu ver-

antwortlichen Mitgliedern der Gesell-

schaft zu erziehen, entsteht in erster Linie 

der Gesellschaft selbst. Zwar sind durch-

aus auch nennenswerte private Erträge 

aus Allgemeinbildung und sozialer Teil-

habe vorhanden. Eine private Vollfinan-

zierung aller Bildungsprozesse von Beginn 

an würde jedoch zu deutlich niedrigeren 

Bildungsrenditen führen, als dies bei iso-

lierter Betrachtung der individuellen Bil-

dungsanstrengungen im berufsqualifizie-

renden tertiären Bereich möglich ist. Hinzu 

kommt, dass auch die Bewertung der pri-

vat zu vereinnahmenden Bildungserträge 

vom bereits erreichten sozialen Status ab-

hängig ist: Zum einen haben Personen mit 

geringem Einkommen tendenziell eine hö-

here Präferenz für Gegenwart als Gutsitu-

ierte; der heutige Konsum wird dem künf-

tigen vorgezogen, zumal dann, wenn der 

künftige Nutzen ein indirekter ist, weil er 

nicht aus dem eigenen, sondern aus dem 

Wohlergehen der Kinder gespeist wird. 

Zum anderen werden auch die nichtmo-

netären Begleiterscheinungen von Bildung 

wie Erweiterung des geistigen Horizonts, 

finanzielle Unabhängigkeit oder Selbst-

entfaltung von gebildeten Personen höher 

geschätzt als von ungebildeten. Der pri-

vate Nutzen aus Bildung ist also vom be-

reits erreichten Bildungsniveau abhängig. 

Wegen dieser Pfadabhängigkeit kommt 

es auf den Start der Bildungskarriere ganz 

entscheidend an. Und schließlich mangelt 

es in vielen Elternhäusern nicht nur an der 

Bereitschaft, sondern auch an den nötigen 

Ressourcen für Bildungsinvestitionen in 

ihre Kinder. Das Ressourcendefizit ist ma-

terieller Art – armen Familien fehlt schlicht 

das Geld, kostenpflichtige Freizeitaktivi-

täten ihrer Kinder zu bezahlen –, besteht 

aber auch im subjektiv erlebten Unvermö-

gen, den Bildungsaufstieg des eigenen Kin-

des adäquat begleiten zu können. 

In der Summe gilt: Würden Bildungspro-

zesse vollends in das Belieben der Privaten 

gestellt, wäre – gemessen am sozialen Op-

timum – ein gesamtwirtschaftlich zu ge-

ringes Investitionsvolumen die Folge. Zu-

sätzlich käme es zu einer Verschärfung der 

Bildungs- und Einkommensungleichheit 

zwischen verschiedenen sozialen Gruppen.

 

Es gibt daher gute Argumente dafür, Bil-

dungsprozesse, die in erster Linie eine Sozia- 

lisationsfunktion erfüllen, aus staatli-

chen Mitteln zu finanzieren. Über den 

gewünschten Umfang eines solchen 

staatlichen Bildungsauftrags ist ein gesell-

schaftlicher Konsens herzustellen. Kann 

oder soll dieser Umfang nicht vollends 

vom staatlichen Schulsystem abgedeckt 

werden, können außerschulische, freiwil-

lige Bildungsangebote einen Teil dieser Bil-

dungs- und Sozialisationsleistung über-

nehmen. Unter der Voraussetzung, dass 

die privaten Träger entsprechend qualifi-

ziert (zertifiziert) sind, muss sich die staat-

liche Förderung analog auf sie erstrecken.

Aus Gründen der Allokations- und Produk-

tionseffizienz spricht vieles für eine direkte 

Förderung freiwilliger Bildungsprozesse. 

Dabei muss die Gesellschaft darauf ach-

ten, dass die zugewendeten Mittel bei 

der Zielgruppe auch ankommen. Die För-

derung muss effektiv sein, da ansonsten 

Steuergelder verschwendet werden. Jen-

seits der Schulpflicht, die den Konsum von 

Schulbildung per Gesetz verordnet, muss 

bei freiwilligen Bildungsprozessen darüber 

nachgedacht werden, welche Formen von 

Bildung als gleichwertig nebeneinander 

zu stellen sind und wie sichergestellt wer-

den kann, dass diese Bildungsleistungen 

auch tatsächlich nachgefragt werden. 

Das Gebot der Effektivität verlangt, Um-

wege in der Förderung möglichst zu ver-

meiden. Marktverträgliche Maßnahmen 

wirken über Anreize. Der Staat hat dabei 

prinzipiell die Wahl zwischen Objekt- und 

Subjektförderung: Er kann das Angebot 

von Bildungsleistungen subventionieren 

und dadurch für weite Bevölkerungsteile 

erschwinglich machen, oder er kann die 

Nachfrage nach Bildungsdienstleistungen 

stimulieren, indem er über finanzielle Zu-

wendungen die Kaufkraft der Nachfrager 

stärkt. Die Objektförderung krankt am In-

formationsnachteil des Staates gegenüber 

den Privaten: Möglicherweise – sogar sehr 

wahrscheinlich – wird am Bedarf vorbei 

gefördert, es kommt zu einer Fehlalloka-

tion von Ressourcen. Wegen des fehlenden 

Wettbewerbs der Anbieter untereinan-

der fehlt außerdem der Rationalisierungs-

druck, der eine effiziente Produktion der 

Bildungsleistungen sicherstellen könnte. 

Die Zweckbindung gewährter monetärer 

Transfers ist gerechtfertigt, wenn individu-

elle und soziale Rationalität der privaten 

Verwendungsentscheidung so weit aus-

einanderfallen, dass die Gesellschaft die 

mit dem Transfer intendierte Sozialisa- 

tionsfunktion als nicht mehr erfüllt sieht.

Innerhalb der direkten Förderung stellt sich 

die Frage: Sollen die zugewendeten Mittel 

zweckgebunden oder in das Verwendungs-

belieben des Empfängers gestellt werden? 

Hier besteht ein Zielkonflikt zwischen dem 

marktwirtschaftlichen Ansatz der Konsu-

mentensouveränität einerseits und dem 

staatlichen Lenkungsziel andererseits. 

Zweckungebundene finanzielle Zuwen-

dungen lassen sich rechtfertigen, wenn die 

auf der Basis des dergestalt erweiterten 

Budgets getroffene Konsumentscheidung 

keine nennenswerten negativen externen 

Effekte im Sinne eines gesellschaftlichen 

Schadens produziert. Der gesundheitliche 

Schaden und die daraus entstehenden ge-

sellschaftlichen Kosten aus übermäßigem 

Tabak- und Alkoholkonsum sind jedoch 

hinreichend transparent. Daher ist es rich-

tig, die Ausgaben für Tabak und Alkohol 

aus der Ermittlung der Hartz IV-Regelsätze 

für Erwachsene heraus zu rechnen. 

Treffen Erwachsene Entscheidungen für 

ihre Kinder und unterlassen sie die mit 

den zugewendeten staatlichen Mitteln 

intendierte Bildungsförderung, ist die Si-

tuation eine andere: Das Fehlen einer 

ausreichenden paternalistischen Hand-

lungsmotivation auf Seiten der Eltern 

rechtfertigt die Beschneidung der elter-

lichen Konsumentensouveränität im Wege 

einer Zweckbindung eines Teils der zu-

gewendeten Mittel für die mit dem Len-



kungsziel verbundenen Ausgaben. Dies 

gilt allemal, wenn es sich – wie bei der Bil-

dungskarte der Fall – um eine sozialpoli-

tische Zusatzleistung handelt, die über den 

zur Abdeckung des Existenzminimums ge-

zahlten Regelsatz hinaus gewährt wird. 

Das Gutschein-Modell hat bedeutsame 

Vorteile gegenüber der Objektförderung 

von Bildung einerseits und der zweckunge-

bundenen direkten Förderung andererseits. 

Gegenüber der Objektförderung von Bil-

dungsträgern ist das Gutscheinmodell 

unter den genannten Aspekten der Allo-

kations- und Produktionseffizienz über-

legen. Es belässt dem Konsumenten ein 

gewisses Maß an Wahlfreiheit. Auf lokal 

unterschiedliche Verfügbarkeiten von Bil-

dungsangeboten kann flexibel reagiert 

werden. Zudem besteht die Möglichkeit, 

die individuellen Bedürfnisse der Kinder 

und Jugendlichen bei der Konsumwahl zu 

berücksichtigen. Gegenüber der zweckun-

gebundenen direkten Förderung weist das 

Gutschein-Modell den Vorteil auf, das Len-

kungsziel effektiver zu erreichen.

Dennoch sind mit dem Gutschein-Modell 

nichttriviale Schwierigkeiten verbunden. 

Die mit den Gutscheinen gestärkte Kauf-

kraft der Nachfrager muss ausreichend be-

messen sein, um unternehmerische An-

reize zum Angebot der Dienstleistungen 

zu setzen. Mit anderen Worten: Es muss 

ein gewinnbringendes Engagement der Bil-

dungsträger und freier Marktzugang mög-

lich sein. Auch darf es keine Selektion der 

Nachfrager geben. Weiterhin besteht die 

Notwendigkeit, die Gutscheinlösung an-

schlussfähig für Kinder aus Nicht-Bedarfs-

Gemeinschaften mit kleinem Einkommen 

zu gestalten. Denn auch viele dieser Fami-

lien sind nicht in nennenswertem Ausmaß 

in der Lage, ihre Kinder aus eigener Kraft 

über das Existenzminimum hinaus zu för-

dern. 

Der Staat hat eine Bringschuld, gleiche 

Chancen auf Bildung sicherzustellen. El-

tern (und Kinder) haben allerdings eine 

Holschuld, diese Chancen zu ergreifen, 

das heißt, die Gutscheine tatsächlich ein-

zulösen. 

Der Gutschein bringt die Bildungsleistung 

noch nicht zum Kind bzw. zum Jugend-

lichen, sondern erhöht zunächst einmal 

die Chancengleichheit auf Bildung und so-

ziale Teilhabe. Ob diese Chancen ergriffen 

werden, hängt von zahlreichen Faktoren 

ab. Ein hemmender Faktor ist beispiels-

weise in dem Such- und Informationsauf-

wand zu sehen, den Eltern zur Ausübung 

ihrer Nachfragemacht auf sich nehmen 

müssen. Da das Informationsdefizit der El-

tern erfahrungsgemäß mit sinkendem Bil-

dungsniveau steigt, ist die Einführung der 

Bildungskarte nicht nur mit logistischen, 

sondern auch mit kommunikativen He-

rausforderungen verbunden. Hinzu kom-

men Motivations-Schwierigkeiten: Die Er-

fahrung von Selbstwirksamkeit ist nicht 

nur unter Kindern, sondern auch unter El-

tern eine Frage der Bildung. 

Es besteht die Notwendigkeit flankie-

render Maßnahmen, um das Gutschein-

Modell zum Erfolg zu führen. 

Die genannten Herausforderungen spre-

chen für sich genommen nicht gegen den 

Gutschein, sondern verdeutlichen die Not-

wendigkeit flankierender Maßnahmen, da-

mit aus Bildungschancen Bildung wird. So 

ist sorgfältig zu prüfen, ob das Gutschein-

modell nicht auf den frühkindlichen Be-

reich erweitert werden kann. Da Bildungs-

prozesse oftmals kumulativ ablaufen, 

könnte der frühzeitige Bildungseinstieg 

von Hartz IV-Kindern den Bildungserfolg 

dieser Kinder insgesamt erhöhen. Zugleich 

würden Eltern frühzeitig an die Ausübung 

von Nachfragemacht, die mit der Gut-

schein-Nutzung verbunden ist, gewöhnt. 

Vorbehalte und Hemmschwellen würden 

abgebaut, die Gewöhnungseffekte wür-

den die Akzeptanz der Gutscheine auch 

in anderen Bildungszusammenhängen er-

leichtern. 

Zweitens: Eine internationale Studie zeigt, 

dass das Gelingen intergenerationalen Bil-

dungsaufstiegs nicht nur vom Ausmaß po-

litisch-institutionell garantierter Chancen-

gleichheit, sondern maßgeblich auch vom 

Ausmaß aktueller Bildungs- und Einkom-

mensungleichheit in der Elterngeneration 

abhängig ist (Raitano, 2009). Die Bildungs-

gutscheine werden daher ihr Lenkungsziel, 

Bildung und soziale Teilhabe bedürftiger 

Kinder zu erhöhen, nur erreichen, wenn in 

einer Parallelstrategie die Handlungsfähig-

keit und Handlungsmotivation der Eltern 

gestärkt wird. Eine Herausforderung in die-

sem Zusammenhang dürfte die bessere Er-

werbsintegration von Eltern, speziell von 

Müttern, sein. Wenn die Gesellschaft will, 

dass Kinder ihr Leben in die Hand nehmen, 

braucht es dafür den Erfahrungshinter-

grund von Eltern, die sich selbst als hand-

lungsfähig erleben und mit beiden Beinen 

fest im gesellschaftlichen Leben stehen. 
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